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Von: WALCHHOFER Christoph  

Gesendet: Montag, 18. Februar 2019 14:24 

An: marktregeln@e-control.at 

Cc: EBMER Markus 

Betreff: AW: Gaskennzeichnungsverordnung - Begutachtung Jänner 2019 

Wichtigkeit: Hoch 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit nimmt LINZ STROM GAS WÄRME GmbH in ihrer Funktion als Bilanzgruppenverantwortlicher 

und Großhändler für Gas im LINZ AG Konzern Stellung zu Ihrem gegenständlichen Entwurf einer 

österreichischen Gaskennzeichnungsverordnung: 

 

zu § 7 (2): „Gültigkeit von Nachweisen  

… 

(2) Nachweise müssen spätestens in dem für das der Erzeugung der entsprechenden Gaseinheit folgenden 

Kalender- oder Wirtschaftsjahr verwendet werden.“ 

 

Begründung der oben angeführten Ersetzung und Ergänzung:  

 Im Zuge der Überprüfung und Labeling mit autorisierten Instanzen (Sachverständige, TÜV, 
Wirtschaftsprüfer) kann eine Generierung und Entwertung von Herkunftsnachweisen oft erst 
mit deutlichem Zeitverzug erfolgen. Daher ist es notwendig, dass eine Entwertung von 
Zertifikaten für das jeweilige Wirtschafts- oder Kalenderjahr, in welchem das entsprechende 
Gas produziert bzw. gefördert wurde zu jedem späterem Zeitpunkt durchgeführt werden 
kann. D.h. Zertifikate sollen nicht verfallen aufgrund einer späten Entwertung.  

 Weiters ist auch ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr analog zu den 
Regelungen für Strom zu berücksichtigen. 

 

Wir ersuchen um Berücksichtigung der oben angeführten Präzisierungen. 

 

Mit besten Grüßen / Best Regards  

DI Christoph Walchhofer MBA 

Prokurist / Authorized Representative  

Bereichsleiter / Division Manager 

 

LINZ STROM GAS WÄRME GmbH 

Energiemanagement 

 

A-4021 Linz, Wiener Straße 151, Austria 

Tel. +4373234007367  
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Mobil +43664803407367  

E-Mail: c.walchhofer@linzag.at  

Internet: www.linzag.at   

Internet ENERGIEMANAGEMENT: Energiehandel 

 
 

www.facebook.com/LINZAG.AT 

www.facebook.com/GROTTENBAHN 

 

FN 199533 g des Landesgerichtes Linz  

 

Von: E-Control [mailto:team@e-control.org]  

Gesendet: Donnerstag, 24. Jänner 2019 14:32 

An: WALCHHOFER Christoph 

Betreff: Gaskennzeichnungsverordnung - Begutachtung Jänner 2019 

 

 

  

 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

die E-Control möchte Sie auf den Entwurf der Gaskennzeichnungsverordnung 

hinweisen, die unter folgendem Link zur Begutachtung veröffentlicht wurde: 

 

https://www.e-control.at/recht/aktuelle-begutachtungsentwuerfe 

 

Allfällige Stellungnahmen zu den Begutachtungsentwürfen sind spätestens bis zum 21. 

Februar 2019 an die E-Mail-Adresse marktregeln@e-control.at zu richten. 

 

Eingelangte Stellungnahmen werden auf der Homepage veröffentlicht. 

    

  

Freundliche Grüße, 
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1010 Wien, Rudolfsplatz 13a 

Tel: +43-1-24724-0 

Fax: +43-1-24724-900 

E-Mail: office@e-control.at 

Website: www.e-control.at 

 

Firma: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft 

(E-Control) 

Sitz: 1010 Wien, Rudolfsplatz 13A; Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien 

Diese Nachricht und allfällige angehängte Dokumente sind vertraulich und nur für den/die Adressaten 

bestimmt. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Adressat sein, ist jede Offenlegung, Weiterleitung oder 

sonstige Verwendung dieser Information nicht gestattet. In diesem Fall bitten wir, den Absender zu 

verständigen und die Informationen zu vernichten. Für Übermittlungsfehler oder sonstige Fehler bei der 

Übermittlung besteht keine Haftung. 
  

  

  

 

  

  

Diese E-Mail wurde an c.walchhofer@linzag.at versandt. 

Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf E-Control 

angemeldet haben. 

  

Abmelden 

  

  

  

© 2018 E-Control 

  

    

 


